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Im. Name n des De u es Chen Volkes 
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' I n  der Strafsache gegen den Zíımneraıaler 3 
H aus Prag, zur Ze i t  In d ieser  Sache íaı Zuchthaus 
St. Georgen=-Bayreuth, . 

wegen Verbrechens gegen d i e  .Volkssclzädl ingsvo. - ı 

Na: das Re tcnsger acht; D r i t t e r  Strafsenat, i n  der öffentlichen 
Sitzung vom 29. Oktober 1942, an welcher teilgenommen haben 

als Richter :  . . . 

der Retchsgerichtsrat Dr. Hartung als Vorsitzender 
sowie d i e  Re tcnsaeríchtsrate Dr.Froeltch, 
Dr. Kölleneperger, Schaefer II und Piaiil, 

als Beamter der .S'taatsam›altsclıaJ't.° 
der Londgertchtsdtrektor Frankel, 

auf d i e  Ntchttgkeitsbeschwerde des Oberreichsomaalts nach 
mündl scher -Verhandlung für Recht erkannt: 

Das ür tet l  des Sondergeríchtes be i  dem Deutschen Landgeri cht in 
P r o g uovıı 3. Juni 1942 w i r d  nebst den Feststellungen, d i e  i M  
zu Grunde l iegen, aufgehoben; d i e  Sache wird .zu neuer Verhandlung 
und Enteche dung an d i e  Vorinstanz surüclwerwtesen 

Von Rechts wegen 

Gründe ' 

. Das Sonderger acht hat den Angeklagten wegen versuchten - 
schweren Diebstahls im Rückfall als Volkeschadl Ing und gefdhrl chen 
Gewohnheiteverbrecher und wegen Fiderstandes gegeN die~Staatege== 
walt zu .filflf Jahren und sechs Honaten Zuchthaus verurtei l t  und 
d i e  Stcherungsverıøahrung gegen ihn angeordnet. 
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.Daß ein besonders schwerer Fall des Verbrechens gegen den 
§' 2 VO gegen VOlksschädl enge vorliege, hat das sonderger acht vor: 
meint. .Ebenso hat es den Antrag der Staatsanwaltschaft abgelehnt, 
den Angeklagten als Gewaltverbrecher zu verurtetíen. .Hiergegen 
richtet sich die -Nicht igke itsbeschwerde des Oberretchsahwalts. 
Sie hat .Erfolg. . o 

1.) .Einen besonders schweren .Fall des Verbrechens gegen› die 
VolksschädlíngsvO hält das Landgericht deshalb für nicht gegeben, 

weil der Angeklagte ,se Ufer fersöhltchkett nach und nach dem .Ein- 
drucke, den er auf das Gericht gemacht habe, keine durch und durch 
verbrecherische Persönlichkeit sei; er besitze immer noch gewisse 
menschliche Werte, und es bestehe bei ihm noch die Hoffnung, daß 
er durch eine entsprechende und strenge Straferstehung geändert 
werden könne. Auch seien bei dem Angeklagten die FOrstrafen wegen 
.Sfgentumsdel tktes, abgesehen von seinen letzten betden.schweren 
Etgentumsdelikten, nicht sehr erhebt ich. Daraus ergebe steh, daß . 

der Angeklagte noch kein solcher Verbrecher Set, bei dem eine 
Umkehr ausgeschlossen wäre. u 

Bei diesen .Ausführungen Schenkt das Sondergericht den Uhr 
ständen der Ist keine genügende Beachtung. Es hebt :war im .Ein- 
gange seiner Ausführungen zur .Frage des besondere schweren .Falles 
den Umstand hervor, daß der Angeklagte bereits neun Inge nach der 
Verbüßung der letzten Strafe von 18 Monaten schweren .Kerkers die 
hier fragliche neue Straftat begangen habe, legt aber dieser lhtı 
Sache -- die eine besonders schwere Uíßachtung der Oemetnschafts= 
Ordnung darstellt und erkennen läßt, daß' der Vollzug der Strafe 
auf den Angeklagten nicht den geringsten .Eindruck gemacht und ihn 
nicht gebessert hat _ offenbar keine besondere Bedeutung bei. Gun: 
außer acht ıaßz das Sbnderger acht auch die Art der Ausführung der 
zus. Schaufenstereinbruche, wie sie hier vorliegen, sind schon 
an sich besondere gemeingefährlich; es kommt hinzu, daß der Ange= 
klagte den ßtnbruch mit großer Sorgfalt und Verbrecher scher 
Gewandtheit vorbereitet und sich dazu besonders ausgerüstet hat. 
Henn ein Iflter, auf den im übrigen die Merkmale des dbwohnheitsfl 
Verbrechers zutreffen, unter solchen Umständen alsbald' nach der 
Verbüßung einer schweren Strafe eine neue lbt begeht, so liegt es 
nahe, anzunehmen, daß sich sein Verbrechen wesentlich von .den 
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sonst üblichen Verdunhelungsverbrechen unterscne idet,  daß also e i n  
besonders schwerer Fal l  d ieses Verbrechens vor l iegt .  . 

2. ) D i e  Anwendbarkeit des § 2 VO gegen Gewaltverbrecher Vers  

nennt das Sonderger-icht m i t  folgenden Erwägungen: ırDer Angeklagte 
habe l ed ig l i ch  entf l iehen und s i e h  von deııı Polizeibeamten los- 
machen wollen. Er habe :war einen heft igen Faustechlag geführt; 
doch sei' es i m  in  der vollständigen Finsternis nicht möglich 
gewesen, zu z ie len.  Der bloße Faustschlag ein Dunkeln ohne d i e  
lrögl tchhett des Zfelens auf eine besttnırnte S te l le  könne n i ch t  a ls  
Anwendung einer Hieb= oder St oßoaffe gleichgefdhrltchen Hi t i te ls  
angesehen werden. " Der' Angeklagte habe ,a l les  auf e ine  Karte ge= 
setzt ;  er habe s i c h  aber nicht einer besonderen Brutal i tät  oder 
Gewalttåttgkeít gegen den Polizeibeamten bedient;  er  habe nicht  
als vollkommen kaltblütiger und gewaltsamer mensch gehandelt; . .. . 
se in  Schlag sei  h ins ich t l i ch  ee ihrer Wirkung n icht  m i t  Berechnung 
geführ t ,  und ee sei  auch keine außergewöhnliche Kraftarıvendung 
festgestel l t  worden; d i e  Folge des Schlages se i ııehr das Ergebnis 
e iner  Überraschung gewesen. " ' 

Diese Ausführungen stehen im Hi derspruch m i t  den eigenen 
Feststellungen, d i e  das Sondergericht an anderer Ste l le  des ange= 
fochtenen Ur t e i l e  t r i f f t .  Danach hat der Angeklagte den Faust« ı 

schlag oder -=stoß nach dem Gesicht des Pol izetbeaeıten geführ t und 
ihn i n  der  Nähe des Auges getroffen; auch war d e r  schlag oder 
Stoß so heftig, daß er  den Beamten .zu Boden warf. .Daß ein lfiaust- 
oder Stoßschlag i n  d ieser  Richtung und m i t  solcher FlUcht geführ t 
d i e  Anwendung eines e iner  Hoffe ı ı›gleich gefährl ichen H i t t e l s '  se i n  
kann, i s t  nicht von der Hand .Su .we Seen. 

Vö l l i g  übersehen hat das Sondergeı-icht, daß neben denn Tatbefl 
Stande des § 1 Abs.1 auch der des 5 1 Abs.2 VO gegen Gewal tverbredıer' 
i n  Betracht koennt. *Der Ausdruck , m i t  Waffengewalt' uıııfaßt auch 
d i e  Anwendung eines .g le ich  gefährl ichen l ! í t tels.".Daß~die Vor= 
Schri f t  auch den Pol teetbeomten schützt, der e inen Verbrecher 
.festgenommen hat und nun i n  Gewahrsam br ingen w i l l ,  kann nicht 
.ans zfeznatn se in; es  bedarf dazu n ich t  einmal der entsprechenden 
Anwendung der Vorschrift (§ 2 StGB),° vielmehr i s t  d iese schon 
unmittelbar auf den Fall aneuzaenden. ıv Gewaltverbrecher' kann auch 
Jemand sein, der nicht, w i e  dae Sonderger acht  be i  dem .Angeklagten 
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glaubt . feststel len .zu können, u jeder  Gefühlsregung entfremdet", 
noch nicht ,vol lständig verderben und verkommen' i s t .  

W e l t e r  hat, w i e  S i o n  aus dem Strafauespruch e rg ib t ,  das Land-=-* 
gericht auch nicht  geprüft, ob der Angeklagte n icht  auch das Ver=-' 
genen gegen den § 113 StGB als gefährl scher Gewohnhe itsverbrecher 
unter Ausrzuteung der durch den Kr tegszustand verursachten außer- 
gewöhnlichen Verhältnisse (Verdunkelung, Verringerung der Pol íeet=- 
kräfte und der sonst igen Po l t ze ím i t t e l ,  d i e  ee n icht  gestatten, 
einen Verbrecher durch mehrere Beamte begle i ten Su lassen oder 
m i t t e l s  Kraftwagens abzuholen) begangen hat. 

. 5. ) Hei ter  hat es 'das Sondergerícht unterlassen, zu prüfen, 
ob gegen den Angeklagten, den es ee 'bet  als gefährl chen Gewohnt= 
hei tsverbrecher verur te i l t ,  der § l de-eete vom 4..S'eptember 1941 
anzuwenden s e i .  . . 

D i e  Mangel, d i e  dem angefochtenen Ur t e i l  anhaften., machen es 
auch ,ungerechts Sie nızlssen deshalb dazu filhren,es aufzuheben und 
d i e  Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an d i e  Vorinstanz 
zurückzuve rzoe z Sen. 

geh. : Hartung 
, Schaefer Paul 

Källensperpa r 


